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Arbeitsrecht 

 

Die private Nutzung von Dienst-

rechnern und Internet durch den 

Arbeitnehmer – Teil 2 
 
Der 1. Teil dieses Artikels hat sich mit den 

Voraussetzungen für eine private Nutzung von 

Dienstrechnern und Internet beschäftigt. Im 2. 

Teil dieses Artikels soll es um die Möglichkei-

ten und die Zulässigkeit der Überwachung der 

PC- und Internetnutzung gehen. 

 

Die technischen Möglichkeiten sind mannig-

faltig. Das Spektrum reicht von Zeiterfassungs- 

und Zutrittssystemen über elektronische Be-

zahltechnik in der Kantine, Systeme zur Erfas-

sung der Kundenzufriedenheit oder Qualitäts-

sicherung, Protokollierung des Passwort-

schutzes von Arbeitsplatz-PCs, Protokollierung 

(„Mitlesen“) von Internetnutzung und E-Mail-

Verkehr der Beschäftigten bis hin zu automati- 

 

 

 

 

 

 

 

scher Erfassung ihrer Tipp-Geschwindigkeit 

mittels sogenannter „Key-Logger“ oder das 

Anfertigen von Video- oder Tonaufzeichnun-

gen. 

 

Soweit der Arbeitgeber die private Nutzung 

des Internets und PCs am Arbeitsplatz erlaubt 

hat, darf er dieses wegen des Schutzes der 

Privatsphäre nicht überwachen. Der Schutz der 

Privatsphäre muss aber auch beachtet werden, 

wenn der Mitarbeiter keine Erlaubnis zur pri-

vaten Nutzung hatte. Im Einzelnen: 

 

Soll eine Kontrolle erfolgen, die über bloße 

Stichproben hinaus geht, müssen vor (!) der 

Maßnahme die Art und Weise, der Grund und 

der Umfang unter Einbeziehung einer eventu-

ell vorhandenen Mitarbeitervertretung geregelt 

werden. Es darf keine „Vorratsdatenspeiche-

rung“ stattfinden, dies bedeutet, dass ohne 

Anlass keine Daten zur späteren Auswertung 

gespeichert werden dürfen. Ansonsten darf der 

Arbeitgeber sowohl aus konkretem Anlass 

heraus E-Mails überprüfen als auch stichpro-

benartig hineinschauen, jedenfalls solange es 

sich nicht offensichtlich um private E-Mails 

handelt.  

 

Die Anmeldung am Netzwerk über den Ar-

beitsplatz-PC oder Firmen-Laptop darf immer 

protokolliert werden. Daraus lassen sich 

schließlich auch kaum Rückschlüsse darauf 

ziehen, was die oder der Angemeldete genau 

mit dem Computer tut, weshalb die Gefahr 

gering ist, dass sie oder er gezielt ausgespäht 

werden kann. Es darf zudem immer protokol-

liert werden, wenn auf besonders sensible oder 

geschützte Daten zugegriffen wird.  

 

Dagegen darf der Arbeitgeber nicht heimlich 

Kontrollprogramme auf den Arbeitsplatz-PCs 

laufen lassen, die automatisch die Arbeitsquali-

tät oder auf sonstige Weise den Umgang mit 

dem PC protokollieren. Nur in ganz bestimm-

ten Branchen und Arbeitsumgebungen ist eine 

dauerhafte Überwachung zulässig, weil es dort 

besondere Gefahren gibt, die eine Überwa-

chung rechtfertigen. Ein leicht nachvollziehba-

res Beispiel sind Schalterhallen von Banken. 

Wegen der Gefahr von Banküberfällen ist es 

dort gerechtfertigt, mit Kameras und sonstigen 
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technischen Mitteln die Räumlichkeiten zu 

überwachen. Nach Möglichkeit sind die Kame-

ras jedoch so auszurichten, dass sie die öffent-

lich zugänglichen Bereiche erfassen und nicht 

den engsten Arbeitsbereich der Angestellten.  

 

Jede Kameraüberwachung muss grundsätzlich 

erkennbar sein, zum Beispiel durch ein Kame-

ra-Piktogramm oder entsprechende Hinweis-

schilder. Sie darf also nicht heimlich erfolgen.  

 

 

 
 

 

Es kann auch vorkommen, dass ein Arbeitge-

ber seine Beschäftigten nicht dauerhaft, son-

dern nur zeitlich begrenzt und aus einem ganz 

bestimmten Anlass heraus überwachen will. 

Hier ist zum Beispiel an bereits vorgekomme-

ne Straftaten zu denken. Wenn dagegen ein 

begründeter Verdacht besteht und die Überwa-

chung das letzte verbleibende Mittel zur Auf-

klärung ist, kann eine „verdeckte“ Videoüber-

wachung erfolgen.  

 

 

Isabel Felgenhauer 

Rechtsanwältin 

______________________________________ 

 

Arbeitsrecht 

 

Aktuelles vom Mindestlohn 
 
1. Die Kontrolle der Einhaltung des Min-

destlohnes 

 

Nach einer Einschätzung der Bundesregierung 

haben sich seit der Einführung des Mindest-

lohnes zum 01.01.2015 die Löhne von 3,7 

Millionen Arbeitnehmern erhöht. Damit die 

dafür zuständige Zollverwaltung die Einhal-

tung des Mindestlohns kontrollieren kann, 

müssen bestimmte Arbeitgeber die Arbeitszeit 

bestimmter Arbeitnehmer nach der Mindest-

lohndokumentationsverordnung dokumentie-

ren.  

 

Arbeitgeber, die gegen den Mindestlohn ver-

stoßen, können mit einem Bußgeld belegt und 

von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausge-

schlossen werden. Ferner kommt eine Straf-

barkeit nach § 266 a StGB wegen Vorenthal-

tens und Veruntreuung von Arbeitsentgelt in 

Betracht, wobei bis zu 5 Jahren Haft drohen. 

Strafbar ist hier nicht die Nichtzahlung des 

Mindestlohns an den Arbeitnehmer, sondern 

das Nichtabführen der zum Mindestlohn gehö-

renden Sozialbeiträge.  

 

In der Praxis zeigt sich jedoch bisher, dass bei 

der Bekämpfung von Verstößen gegen das 

Mindestlohngesetz vom Deutschen Zoll bisher 

wenige Verstöße festgestellt worden sind. 

Nach der Jahresbilanz 2015 wurde die soge-

nannte Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 

im Vorjahr rund 400.000 mal tätig. Verglichen 

mit 2014, dem Jahr vor Einführung der gesetz-

lichen Lohnuntergrenze von 8,50 € pro Stunde, 

bedeutet dies einen Rückgang um fast ein Drit-

tel. 

 

Die hierbei Betroffenen kamen mit geringen 

Geldbußen davon, da von den festgesetzten 

Geldbußen in Höhe von insgesamt rund 43 

Millionen Euro lediglich 200.000 Euro auf 

Vergehen wegen Nichtgewährung des gesetzli-

chen Mindestlohns von 8,50 € pro Stunde ent-

fielen.  

 

Hierbei wurden wegen „Nichtgewährung des 

gesetzlichen Mindestlohns“ im Jahre 2015 

lediglich 705 Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

Aufgrund der „Nichtgewährung branchenspe-

zifischer Mindestlöhne“ waren es hingegen 

2.016. In der für Lohndumping besonders an-

fälligen Baubranche ist die bezahlte Kontrolle 

um nahezu die Hälfte auf knapp 17.000 gesun-

ken. Darüber hinaus wurden beispielsweise in 

Gaststätten und Hotelgewerbe nur 17 % aller 

Prüfungen diesbezüglich durchgeführt, wobei 

es nach den bisherigen Erfahrungen gerade 

dort zu den häufigsten Zuwiderhandlungen 

gegen die Bestimmungen des Mindestlohnge-

setzes kommt. 

 

Der Hintergrund ist ein erheblicher Personal-

mangel beim Deutschen Zoll. Von den für 

2015 vorgesehenen 6.865 Planstellen wurden 

nach Angaben des Finanzministeriums rund 
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600 nicht besetzt. Die 1.600 zusätzlichen Stel-

len, die es zur Mindestlohnkontrolle geben 

soll, werden erst in den Haushaltsjahren 2017 - 

2022 eingerichtet. Außerdem wurden im Jahre 

2015 über 400 Beschäftigte an das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge überstellt. 

 

Es bleibt nunmehr abzuwarten, ob es in der 

Zukunft mehr Kontrollen wegen Verstößen 

gegen das Mindestlohngesetz geben wird, was 

bei der derzeitig bestehenden Personalsituation 

beim Deutschen Zoll fraglich sein wird. Soll-

ten hier Zollkontrollen erfolgen, sollten Sie uns 

unverzüglich informieren, um die gesetzlichen 

Kontrollbefugnisse der Zollmitarbeiter über-

prüfen zu können und diesen gegebenenfalls zu 

widersprechen, da in der Praxis teilweise Zoll-

beamte im Rahmen der Überprüfung  unver-

hältnismäßig vorgegangen sind. So besteht für 

bestimmte Mitarbeiter und den Arbeitgeber ein 

Auskunftsverweigerungsrecht und die Zollbe-

amten müssen über ein eventuelles Aussage-

verweigerungsrecht belehren, wenn die Bege-

hung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit 

vermutet wird. 

 

 

 
 

 

2. Wie soll der Mindestlohn im Jahre 2017 

aussehen?  

 

Eine erste Anpassung des Mindestlohnes ist für 

den 01. Januar 2017 vorgesehen. Mitte 2016 

muss die sog. Mindestlohnkommission ihr 

Votum darüber abgeben, wie stark die Erhö-

hung ausfallen soll. 

 

Die Kommission hat neun Mitglieder. Gewerk-

schaften und Arbeitgeber sind mit jeweils drei 

stimmberechtigten Mitgliedern vertreten. Au-

ßerdem gibt es noch zwei wissenschaftliche 

Mitglieder ohne Stimmrecht sowie den neutra-

len Vorsitzenden. 

 

Die Leitlinie zur Entscheidung über die Höhe 

des Mindestlohnes ist der sog. Tariflohnindex 

des Statistischen Bundesamtes. Dafür wählen 

die Statistiker die wichtigsten Tarifverträge aus 

und gewichten sie entsprechend ihrer Arbeit-

nehmerzahl. Grundsätzlich darf die Kommissi-

on zwar auch vom sog. Tarifindex abweichen 

und einen stärkeren Zuschlag empfehlen. Da-

für wäre in dem Gremium aber eine 2/3-

Mehrheit notwendig, die nicht in Sicht ist. 

Denn die Arbeitgeberseite plädiert dafür, die 

allgemeine Tarifentwicklung als Richtschnur 

für den Mindestlohn zu verwenden.  

 

Für die mögliche Erhöhung des Mindestlohnes 

2017 kommt es darauf an, welche Daten man 

zugrunde legt. In den Tariflohnindex nimmt 

das Statistische Bundesamt im Prinzip nur 

Tariferhöhungen auf, die ab 01. Juni 2016 auch 

an die Beschäftigten gezahlt werden. Auf die-

ser Basis kommen die Statistiker auf Tarifer-

höhungen von bislang 3,2 % seit Ende 2014, 

dies entspräche einem Mindestlohn von 8,77 €. 

 

Dazu kommen jedoch noch die Tariferhöhun-

gen der Metall- und Elektroindustrie, des öf-

fentlichen Dienstes und im Bau. Unter dieser 

Berücksichtigung kommen die Statistiker auf 

eine Tariferhöhung von 3,9 %, also einen Min-

destlohn von 8,83 €. 

 

Da die Mindestlohnkommission voraussicht-

lich auf 0 oder 5 Cent-Werte auf- bzw. abrun-

den wird, steht ein voraussichtlicher Mindest-

lohn von 8,85 € pro Stunde im Raum. In die-

sem Falle würden laut Statistischem Bundes-

amt rund 4 Millionen Arbeitnehmer in 

Deutschland davon profitieren.  

 

Es bleibt abzuwarten, wie stark der Mindest-

lohn ab 01.01.2017 steigen wird, da es nach 

Aussage des Statistischen Bundesamtes letzt-

lich eine politische Entscheidung ist.  

 

 

René Illgen 

Rechtsanwalt 

______________________________________ 

 

Baurecht 

 

Vereinbarung von Sicherheiten im 

Bauvertrag 
 

Das Thema Sicherheiten im Bauvertrag hat in 

den vergangenen Monaten wieder besondere 

Beachtung in der Rechtsprechung gefunden. 

Da gesetzliche Regelungen zu Gewährleis-

tungs- und Erfüllungssicherheiten nicht vor-
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handen sind, werden regelmäßig vertragliche 

Vereinbarungen zu diesem Thema getroffen. 

Bei Verträgen nach der VOB/B sind zwar Re-

gelungen zur Art von Sicherheitsleistungen 

und zum Umgang mit geleisteten Sicherheiten 

in § 17 VOB/B einbezogen, jedoch ist die 

grundsätzliche Frage, für welche Zwecke und 

in welcher Höhe Sicherheiten erbracht werden 

sollen, auch in der VOB/B nicht geregelt. 

 

Vereinbarungen zu den Sicherheiten für den 

Auftraggeber werden in der Regel in Allge-

meinen Geschäftsbedingungen (AGB) vorge-

geben. Hier ist jeweils zu hinterfragen, ob die 

getroffene Regelung den Auftragnehmer even-

tuell unangemessen benachteiligt, was zur 

Unwirksamkeit der Vereinbarung über Sicher-

heiten führt. 

 

 

 
 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs (BGH) ist davon auszugehen, dass eine 

Vertragserfüllungsbürgschaft zur Absicherung 

von Ansprüchen vor Abnahme des Werkes 

i.H.v. 10 % der Auftragssumme den Unter-

nehmer nicht unangemessen gemäß § 307 Abs. 

1 BGB benachteiligt (BGH, Urteil vom 20. 

März 2014 - VII ZR 248/13 und BGH, Urteil 

vom 07.04.2016 - VII ZR 56/15). Dies gilt 

aber für eine Vereinbarung zur Vertragserfül-

lungsbürgschaft nur insoweit, als diese die bis 

zur Abnahme entstandenen Ansprüche sichert. 

Eine unangemessene Benachteiligung soll 

hingegen vorliegen, wenn eine Vertragserfül-

lungssicherheit auch für einen Zeitraum über 

die Abnahme hinaus wegen Mängelansprüchen 

i.H.v. 10 % der Auftragssumme zu stellen ist. 

 

Nach der neueren BGH-Rechtsprechung liegt 

eine unangemessene Benachteiligung des Auf-

tragnehmers bereits dann vor, wenn die vom 

Auftraggeber gestellten AGB dazu führen, dass 

der Auftragnehmer für einen erheblichen Zeit-

raum über die Abnahme hinaus für mögliche 

Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers 

eine Sicherheit durch selbstschuldnerische 

Bürgschaft i.H.v. 7 % der Auftragssumme zu 

leisten hat (BGH Urteil vom 22.01.2015 - VII 

ZR 120/14). 

Probleme ergeben sich damit dann, wenn zu-

nächst eine Vertragserfüllungssicherheit i.H.v. 

10 % vereinbart wird und diese sodann nach 

Abnahme in eine Gewährleistungssicherheit 

umgewandelt werden soll.  

 

Bei der Formulierung von AGB für die Pflicht 

zur Erbringung von Sicherheitsleistungen im 
Bauvertrag ist daher eine Orientierung an den 

Vorgaben der neueren Rechtsprechung gebo-

ten. Vorhandene Vertragsmuster sollten dahin-

gehend überprüft werden. Besonderes Augen-

merk bei der Gestaltung von AGB hinsichtlich 

der Stellung von Sicherheiten ist auch darauf 

zu verwenden, dass transparent dargestellt 

wird, für welche Zwecke die Sicherheiten je-

weils gestellt werden. Darüber hinaus muss 

klar definiert werden, für welchen Zeitraum 

die Sicherheit zu stellen ist. Insbesondere bei 

Verträgen nach VOB/B wird häufig übersehen, 

dass gemäß § 17 Abs. 2 VOB/B Sicherheiten 

bereits nach 2 Jahren zurückzugewähren sind. 

Von dieser Vorgabe der VOB/B kann in AGB 

abgewichen werden, ohne die besondere Privi-

legierung der im Ganzen vereinbarten VOB/B 

im Vertrag unter Unternehmern zu gefährden. 

Grundsätzlich sollte die Gewährleitungssicher-

heit für den Zeitraum bis zur Verjährung des 

gesicherten Anspruchs gestellt werden 

 

Wohnungsunternehmen wird empfohlen, für 

ein nachhaltiges Management der vorhandenen 

Sicherheiten einheitliche Vorgaben in ihren 

Vertragsmustern zu verwenden. Es sollte daher 

festgelegt werden, ob bzw. ab welcher Ver-

tragssumme Sicherheiten von den Auftrag-

nehmern verlangt werden und für welche Zeit-

räume diese zu leisten sind. Soweit Bareinbe-

halte vorgesehen sind, ist bei einer Verwen-

dung der VOB/B darauf zu achten, dass diese 

Einbehalte auf sogenannte Und-Konten einzu-

zahlen sind.   

 

Empfehlenswert ist es, die Rahmenbedingun-

gen für einen Bauvertrag, egal ob nach BGB 

oder nach VOB/B, bereits bei der Einholung 

von Angeboten einseitig vorzugeben. So kann 

der entsprechende Aufwand vom Auftragneh-

mer bereits in seinem Angebot einkalkuliert 

werden und es kann verhindert werden, dass 
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unterschiedliche Regelungen in den einzelnen 

Verträgen getroffen werden, die dann die Or-

ganisation der Sicherheiten erschweren. 

 

 

Martin Alter 

Rechtsanwalt 

______________________________________ 

 

Wohnungseigentumsrecht 

 

Verwalterpflichten und -rechte 

nach Eingang von Beschlussan-

fechtungsklagen 
 
§ 27 Abs. 1 Nr. 7 WEG bestimmt, dass der 

Verwalter die Wohnungseigentümer unverzüg-

lich darüber zu unterrichten hat, dass ein 

Rechtsstreit gemäß § 43 WEG anhängig ist. In 

welcher Form dies erfolgt, ist abhängig von 

den Umständen des Einzelfalls und ob sich die 

Eigentümer und der Verwalter auf ein be-

stimmtes Procedere geeinigt haben, z. B. im 

Verwaltervertrag (Übermittlung per E-Mail, 

Post, Online-Zugang etc.).  

 

§ 27 Abs. 2 Nr. 2 WEG berechtigt den Verwal-

ter, im Namen aller Wohnungseigentümer und 

mit Wirkung für und gegen sie Maßnahmen zu 

treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur 

Abwendung eines sonstigen Rechtsnachteils 

erforderlich sind, insbesondere einen gegen die 

Wohnungseigentümer gerichteten Rechtsstreit 

gemäß § 43 Nr. 1, Nr. 4 oder Nr. 5 im Er-

kenntnis- und Vollstreckungsverfahren zu füh-

ren. Der BGH leitet daraus eine umfassende 

Vertretungsmacht des Verwalters im Passiv-

prozess (Klage gegen die Eigentümer) und 

insbesondere die Befugnis ab, die Verteidigung 

der beklagten Eigentümer zu organisieren, 

einen Rechtsanwalt für sie zu mandatieren und 

mit diesem auch eine Streitwertvereinbarung 

zu treffen (§ 27 Abs. 2 Nr. 4 WEG), vgl. BGH 

Urteil vom 05.07.2013, Az. V ZR 241/12. Die 

Neutralitätspflicht des Verwalters stehe dem 

nicht entgegen, so der BGH, weil es Aufgabe 

des Verwalters sei, den durch mehrheitlich 

gefasste Beschlüsse dokumentierten Mehr-

heitswillen durchzusetzen. Da er jedoch in 

jedem Fall die Beklagten unverzüglich infor-

mieren muss, erhalten diese Gelegenheit, selbst 

ihre Verteidigung zu übernehmen. Sobald ein 

Beklagter dem Verwalter mitteilt, dass er sich 

selbst verteidigen wolle oder einen eigenen 

Anwalt mandatiere, darf der Verwalter nicht 

mehr in dessen Namen handeln. Zudem, so der 

BGH, können die Eigentümer vom Verwalter 

die Einberufung einer Versammlung verlan-

gen, um ihm durch Beschlussfassungen Wei-

sungen für das weitere Verfahren zu erteilen.  

 

Der Abschluss von Vergleichen, Anerkennt-

nisse, die Erhebung einer Widerklage oder die 

Einlegung der Berufung bedürfen jedoch nach 

überwiegender Auffassung einer gesonderten 

Ermächtigung durch Mehrheitsbeschluss, vgl. 

Bärmann, Kommentar zum WEG, 13. Auflage 

2015, § 27 Rn. 148 m. w. N.  

 

Der Rechtsanwalt ist gem. § 9 RVG berechtigt, 

einen Vorschuss für seine Tätigkeit zu erhe-

ben. Um diesen aufzubringen, stehen mehrere 

Möglichkeiten zur Verfügung:  

 

1. Der Verwalter fordert Vorschüsse anteilig 

von den beklagten Eigentümern an ("geht mit 

dem Klingelbeutel ´rum"). Das ist die einzige 

Möglichkeit, wenn es keine andere Beschluss-

lage in der Gemeinschaft gibt. Dann darf der 

Verwalter also nicht einfach das Verbands-

vermögen belasten, vgl. RiinBGH Prof. Dr. 

Schmidt-Räntsch, ZWE 2015, 429.  

 

2. Die Eigentümer ermächtigen den Verwalter 

durch ausdrücklichen Beschluss, die Mittel aus 

dem freien, nicht zweckgebundenen Ver-

bandsvermögen zu entnehmen, obwohl eine 

Anfechtungsklage keine Verbandsstreitigkeit 

ist (beteiligt sind nämlich nicht der Verband 

Gemeinschaft sondern die einzelnen Eigentü-

mer).  

 

3. Die Eigentümer bilden im Wirtschaftsplan 

eine gesonderte Rücklage für Rechtsstreitigkei-

ten. Dies ist nach Ansicht des BGH im Urteil 

vom 17.10.2014 zu Az. V ZR 26/14 dann zu-

lässig, wenn allgemein mit solchen Klagen zu 

rechnen ist (je nach Streitkultur in der jeweili-

gen Gemeinschaft) und nur solange noch kein 

Rechtsstreit konkret ansteht. Nur dann hat 

jeder Eigentümer das Risiko, verklagt zu wer-

den. Diese Gleichbehandlung rechtfertigt die 

Belastung des klagenden Eigentümers mit der 

zwangsweisen Mitfinanzierung der Anwalts-

vorschüsse für seine Gegner, die übrigen be-

klagten Eigentümer, wenn der Verwalter den 

Vorschuss aus dieser Rücklage entnimmt. 

Denn der Kläger muss den Zustand nur bis zur 

nächstfolgenden Jahresabrechnung dulden. In 

dieser sind die beklagten und vom mit Vor-

schüssen bezahlten Anwalt vertretenen Eigen-

tümer mit den Kosten in den Einzelabrechnun-

gen zu belasten. Diese haben dann also die 

Rücklage wieder aufzufüllen.  
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Liegt eine Interessenkollision vor (i. d. R. zu-

mindest bei behaupteten groben Verwalter-

pflichtverletzungen als Ursache der Anfech-

tungsklage - ein Indiz ist der Kostenlastantrag 

gegen den Verwalter in der Klageschrift gemäß 

§ 49 Abs. 2 WEG), hat die Zustellung sämtli-

cher (str.) Schriftsätze und Verfügungen durch 

das Gericht an den Ersatzzustellungsvertreter 

gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 WEG zu erfolgen. 

Ggf. muss der Verwalter dies veranlassen und 

das Gericht informieren, auch um seine eigene 

Rechtsverteidigung konfliktreduziert organisie-

ren zu können. Ist ein Ersatzzustellvertreter 

nicht bestellt, ist dies eine Verwalterpflichtver-

letzung, wenn der Verwalter bislang entspre-

chende Beschlussanträge nicht zur Abstim-

mung gestellt bzw. die Eigentümer nicht über 

die Konsequenzen belehrt hat. Das Gericht 

kann einen Ersatzzustellvertreter für den kon-

kreten Prozess bestimmen, wofür aber teils 

ganz erhebliche Zusatzkosten anfallen.  

 

Ob die umfassende Vertretungsmacht des 

Verwalters auch besteht, wenn er als Zustell-

vertreter nach § 45 Abs. 1 WEG ausgeschlos-

sen ist, hat der BGH im Urteil vom 05.07.2013 

offen gelassen. Das LG Karlsruhe hält den 

Verwalter dennoch für vollumfänglich legiti-

miert, vgl. Urteil vom 07.08.2012, Az. 11 S 

180/11. § 45 Abs. 2 WEG verdränge die gene-

relle Empfangsvollmacht des Verwalters nur 

für die Zustellung der Klage selbst, nicht aber 

für die spätere Prozessvertretung.  

 

 

 

Noreen Walther  

Rechtsanwältin 

______________________________________ 

 

Handelsrecht 

 

Wichtige Regelungen des Han-

delsgesetzbuches für GmbH,  

Genossenschaften,  

Kommanditgesellschaften und Of-

fene Handelsgesellschaften 
 
Anlässlich einiger Anfragen in den letzten 

Monaten möchten wir Ihnen und Ihren Unter-

nehmen folgende Hinweise geben, die sich auf 

den alltäglichen aber auch den besonderen 

Geschäftsbetrieb beziehen. Gesellschaften in 

Form von GmbHs, Genossenschaften, Kom-

manditgesellschaften oder Offenen Handelsge-

sellschaften unterliegen nämlich eingeschränk-

ten Schutzrechten sowie erweiterten Pflichten 

und Obliegenheiten gegenüber ihren Vertrags-

partnern.  

 

Die gesetzlichen Grundlagen finden sich hier-

für im Handelsgesetzbuch (HGB) und sind den 

Verantwortlichen in den Unternehmen teilwei-

se nicht erinnerlich. Nachstehend benennen wir 

einige der wichtigsten Inhalte im HGB, deren 

Kenntnis Ihnen bei der Beurteilung und Füh-

rung von Geschäften helfen und rechtliche 

Sicherheit bringen kann. Eine abschließende 

oder eine Einzelfallbetrachtung kann jedoch 

stets nur individuell für jedes Unternehmen 

erfolgen, insoweit beraten wir Sie gern. 

 

Die Vorschriften des HGB sind grundsätzlich 

auf den „Kaufmann“ anzuwenden. Gesell-

schaften, die in die einschlägigen Register 

eingetragen sind, unterliegen als sog. Form-

kaufmann dem HGB automatisch kraft Eintra-

gung (GmbH = HRB, Genossenschaft = GenR, 

Kommanditgesellschaft / oHG = HRA). Sofern 

keine Eintragung Ihres Unternehmens in einem 

Register erfolgt ist oder notwendig ist, muss 

grundsätzlich ein in kaufmännischer Weise 

eingerichteter Geschäftsbetrieb vorliegen, um 

das HGB anwenden zu können. Erfasst sind 

grundsätzlich alle Arten von Rechtsgeschäften 

und rechtsgeschäftlichen Erklärungen in Ihren 

Gesellschaften, nicht jedoch gegenüber Ver-

brauchern. 

 

Im Handelsverkehr sind zunächst einmal Rege-

lungen zur Prokura, zu General-

Handlungsvollmachten sowie zur Duldungs- 

und Anscheinsvollmacht zu beachten. Hierbei 

gelten erhöhte Sorgfaltspflichten der Gesell-

schaften und Ihrer Organe, auch  sobald Mitar-

beiter bzw. Angestellte oder Dritte für die Ge-

sellschaft nach außen hin auftreten und Wil-

lenserklärungen abgeben. Teilweise ist für 

rechtswirksame Erklärungen der Gesellschaf-

ten nämlich nicht einmal eine schriftliche Be-

vollmächtigung des Geschäftsführers oder 

Vorstandes erforderlich. 

 

Handelsgeschäfte sind alle Geschäfte Ihrer 

Gesellschaften, die zum Betrieb Ihres (Han-

dels) Gewerbes gehören. D. h. eine Vielzahl 

von täglichen Geschäften unterliegen Spezial-

vorschriften, obgleich sie sich der Art und 

Weise nach nicht von Geschäften im Verbrau-

cherbereich unterscheiden. So sind z. B. sämt-

liche gewerblichen Käufe und Verkäufe (ein-

schließlich Rechtskäufe) Ihres Unternehmens 

auch nach den Paragrafen des HGB zu bewer-

ten. 
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Bekanntlich sind auch Handelsbräuche in den 

jeweiligen Branchen (Handwerker, Banken, 

Wohnungswirtschaft etc.) existent und führen 

bei Nichtbeachtung teilweise zu beträchtlichen 

Nachteilen. Hervorzuheben sind hierbei die 

formlose Auftragsbestätigung, das Schweigen 

als Willenserklärung, das kaufmännische Be-

stätigungsschreiben sowie die nachträgliche 

Einbeziehung von AGB der anderen Partei 

durch reine Verweisung im Anschreiben. 

 

 

 
 

 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass Sie mit 

Ihren Unternehmen bei vielen Verträgen (z. B. 

ist die Lieferung von Türen / Fenstern zum 

Einbau auf der Baustelle oder der Kauf und 

Einbau von Zählern in die Wohnungen ein 

Werklieferungsvertrag, der ebenfalls dem 

HGB unterfällt) besondere kurzfristgebundene 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten sowie 

Annahmepflichten haben, die bei Nichtbeach-

tung schnell zum Verlust von Gewährleis-

tungs- oder Garantierechten bzw. zu Verjäh-

rungsverkürzungen führen. Ebenso bedeutsam 

sind in diesem Kontext besondere Vorschriften 

zu Verzugszinsen und zu kaufmännischen 

Zurückbehaltungsrechten. 

 

Auch beachtenswert und zu prüfen sind die 

AGB der Gegenseite sowie Ihre eigenen AGB 

(soweit vorhanden) mit Blick auf gewünschte 

Regelungen zur deutschen Rechtsanwendung 

sowie zum Erfüllungsort / Gerichtsstandver-

einbarung. Die reine Verweisung z. B. auf 

deutsches Recht ist aktuell nämlich nicht mehr 

ausreichend, um internationale Regelungen 

wirksam auszuschließen. 

 

Es existieren noch zahlreiche weitere Spezial-

regelungen – etwa zu Haftungsfragen, Regis-

terwirkungen, Übertragungsvorgängen, Bürg-

schaften, gutgläubiger Erwerb etc. - gleich-

wohl soll der obige Artikel nur anregen, Ihr 

unternehmerisches Rechtshandeln zu koordi-

nieren und erfolgreicher durchzuführen.  

 

Im Einzelfall stehen wir Ihnen auch bei sämtli-

chen Rechtsfragen rund um Ihre Handelsge-

schäfte selbstverständlich jederzeit weiterhin 

gern zur Verfügung. 

 

 

 

Sebastian Tempel 

Rechtsanwalt 

______________________________________ 

 

Mietrecht 

 

Wohnungsbesichtigung – Rechte 

des Vermieters 
 

Das Besichtigungsrecht einer vermieteten 

Wohnung durch den Vermieter ist nicht gesetz-

lich geregelt. 

 

Zum Schutz der Privatsphäre des Mieters ist 

im Grundgesetz, Artikel 13, die Unverletzlich-

keit der Wohnung geregelt. Daraus ergibt sich 

die Rechtsfolge, dass ein Vermieter ohne Zu-

stimmung des Mieters keine Besichtigung der 

Mietsache durchführen kann. 

 

Demgegenüber ist im Artikel 14 des Grundge-

setzes der Schutz des Eigentums geregelt. Der 

Absatz 2 dieses Artikels geht davon aus, dass 

das Eigentum verpflichtet und der Gebrauch 

dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. 

 

Aus diesen unterschiedlichen Interessenlagen 

und deren Festschreibung im Grundgesetz ist 

abzuleiten, dass ein begründeter Anlass für die 

Besichtigung der Wohnung bestehen muss, der 

für den Vermieter von bestimmtem Interesse 

ist. 

 

Wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann der 

Vermieter seinen Besichtigungsanspruch auch 

gegen den Mieter gerichtlich durchsetzen. 

 

Ein allgemeines Besichtigungsrecht in be-

stimmten Zeitabständen hat der BGH mit Ur-

teil vom 04.06.2014 (Az. VIII ZR 289/13) 

grundsätzlich abgelehnt. Wesentlicher Inhalt 

dieses Rechtstreites war die Besichtigung der 

Wohnung zum Zweck der Feststellung des 

Zustandes, ohne dass es dafür einen konkreten 

Anlass gab. In der Urteilsbegründung hat der 

BGH jedoch gleichzeitig darauf verwiesen, 

dass eine regelmäßige Überprüfung des bauli-
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chen Zustandes und des Zustandes der techni-

schen Ausstattung einen sachlichen Grund für 

eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 

Mietobjektes darstellen kann. 

 

Durch eine frühzeitige Erkennung von Gefah-

ren und Mängeln soll der Vermieter vor weit-

reichenden Schadensentwicklungen geschützt 

werden. 

 

Begründete Anlässe für eine Besichtigung der 

Wohnung und auch deren gerichtliche Durch-

setzung sind u.a. 

 

 Anzeige von Mängeln durch den Mie-

ter 

 Planung von Modernisierungs- und 

Sanierungsmaßnahmen 

 Organisation einer Weitervermietung 

oder Verkauf des Objektes 

 Ablesung und Erfassung von Ver-

brauchswerten 

 Begründeter Verdacht der Verletzung 

von Sorgfalts- und Obhutspflichten 

 

Organisation der Besichtigung 

 

Mit Ausnahme von Havariefällen muss der 

Vermieter grundsätzlich den Besichtigungs-

termin vorher ankündigen bzw. vereinbaren. 

Der zeitliche Verlauf wird dabei von den kon-

kreten Umständen und Gründen bestimmt. Auf 

die Belange des Mieters ist in entsprechendem 

Maße Rücksicht zu nehmen, wobei übliche 

Zeiten maßgebend sind. 

 

Ein gewaltsames Betreten durch den Vermieter 

oder deren Erzwingung stellt verbotene Ei-

genmacht dar. 

 

Eine besondere Ausnahmesituation stellt die 

erhebliche Gefährdung des Eigentums und 

anderer Güter dar, d. h. Gefahr im Verzug, wo 

eine Ankündigung deplatziert wäre. 

 

Fotografische Aufzeichnungen oder Filmauf-

zeichnungen im Rahmen der Wohnungsbesich-

tigung bedürfen zwingend der Zustimmung des 

Mieters, da diese einen erheblichen Eingriff in 

den Persönlichkeitsbereich darstellen. 

 

Fazit 

 

Die Besichtigung einer Wohnung sollte zwi-

schen dem Vermieter und Mieter im Vorfeld 

vereinbart werden. Bei einseitigem Verlangen 

durch den Vermieter ist unter Berücksichti-

gung der konkreten Umstände und der Belange 

des Mieters eine konkrete Terminsbestimmung 

vorzunehmen. 

 

Im Ankündigungsschreiben ist der Anlass 

konkret zu benennen und muss eine Besichti-

gung auch unter Berücksichtigung der beider-

seitigen grundgesetzlichen Rechte rechtferti-

gen. 

 

 

 

Dietmar Strunz 

Rechtsanwalt 

_____________________________________ 

 

In eigener Sache 
 

Seminarangebote 
 

Tagesseminare 

 

24. Wohnungswirtschaftliche Fachtagung in 

Meißen  

05.10.2016 – 07.10.2016 

 

 

Jahresabschlusstagung Mietrecht - Aktuelle 

Probleme aus der Rechtsprechung zum Miet-

recht  

Prof. Dr. Friedemann Sternel 

25.10.2016 – 26.10.2016 

 

Nähere Informationen und Anmeldeunterlagen 

finden Sie auf der Homepage des IGW-Institut 

für die Immobilien-, Grundstücks- und Woh-

nungswirtschaft unter www.igw-institut.de. 

 

 

 

 

Verzeichnis der Fotografien: 

Fotobezeichnung Urheber / Lizenz 

Hiding by the monitoring circuit alphaspirit - Fotolia.com 

Wörterbuch mit dem Begriff 
Mindestlohn 

Zerbor - 
Fotolia.com 

Buch Parapraphenzeichen HGB rcx - Fotolia.com 
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